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Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
 
Tagesordnungspunkt 26: 
 
Beratung des Antrags der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Jan Korte, Matthias W. Birkwald, wei- 
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE  
Für ein wirksames Rückkehrrecht und eine Stärkung der Rechte der Opfer von Zwangsverheiratungen 
- Drucksache 17/4681 -  
 
Überweisungsvorschlag: 
 
Innenausschuss (f) 
Rechtsausschuss 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe 
 
Zu Protokoll gegebene Reden 
 
Reinhard Grindel (CDU/CSU):  
Der Antrag der Fraktion Die Linke zum Rückkehrrecht für Opfer von Zwangsverheiratung ist ein 
neuerlicher Beleg für Ihre Absicht in der Ausländerpolitik, jeden Hebel zu nutzen, um für eine völlig 
unkontrollierte Zuwanderung in unser Land zu sorgen. Sie gefährden damit die Integration der bei uns 
lebenden Ausländer und öffnen im Übrigen auch jede Menge Missbrauchsmöglichkeiten für Schleuser 
und Schlepper, die sich Ihre überaus weitgehenden Gesetzesformulierungen zunutze machen 
könnten. Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben mit dem hier bereits in erster 
Lesung debattierten Gesetzespaket zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zu anderen Änderungen 
des Aufenthaltsrechts überzeugende Lösungen vorgelegt,wie zwangsverheirateten und verschleppten 
Frauen wirksam geholfen und wie gleichzeitig durch eine Verlängerung der Mindestehebestandszeit 
Scheinehen wirksam begegnet werden kann. 
 
Eine Behauptung muss gleich zurückgewiesen werden, die auch durch Wiederholung nicht richtiger 
wird. Sie kritisieren, dass mit der Verlängerung der Mindestehebestandszeit von zwei auf drei Jahre 
sich die Opfer von Zwangsheirat länger in ihrer Zwangslange befinden müssten, um ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht zu erhalten. Woher wissen Sie überhaupt, dass es die Absicht 
der Frauen ist, in Deutschland zu bleiben, dem Land, in das sie in aller Regel gegen ihren Willen 
verbracht worden sind? Es ist ja wohl lebensnäher, dass die Frauen zunächst überhaupt erst einmal 
aus ihrer Zwangslage befreit werden wollen. Dazu haben wir mit den verpflichtenden 
Deutschkenntnissen vor dem Ehegattennachzug eine Grundlage geschaffen, indem jetzt alle 
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Frauen zumindest sprachlich in der Lage sind, sich Hilfe zu holen, und auch auf das Leben in 
Deutschland und die Rechte, die Frauen in unserem Land haben, besser vorbereitet sind. Es ist 
gerade Die Linke gewesen, die gegen diese verpflichtenden Deutschkenntnisse Sturm gelaufen ist. 
Insofern ist es die reine Heuchelei, wenn Sie sich jetzt als Wahrer der Interessen der 
wwangsverheirateten Frauen profilieren wollen. Das Gegenteil ist richtig: Sie verweigern den Frauen 
das menschenrechtliche Rüstzeug, um sich selbst gegen die Zwangslage wehren zu können. 
 
Außerdem erwähnen Sie selbst in Ihrem Antrag die Härtefallregelung nach § 31 Abs. 2 des 
Aufenthaltsgesetzes. Das ist der Widerspruch schlechthin. Auch bei einer dreijährigen 
Mindestehebestandszeit kann einer Frau zur Vermeidung einer besonderen Härte schon weit vor dem 
Ablauf von drei Jahren ein eigenständiges Aufenthaltsrecht gewährt werden. Der Schutz des 
Gesetzgebers verringert sich also in keiner Weise. Dies sei auch den Wohlfahrtsverbänden ins 
Stammbuch geschrieben, die sich mit Briefen in diesen Tagen an uns wenden und die Frage der 
Härtefallregelung bei ihrer Kritik völlig außen vor lassen. Ich will an dieser Stelle schon deutlich 
machen, dass es mich wundert, wie falsch die bestehende und künftige Rechtslage von 
Verbandsvertretern dargestellt wird, die schließlich auch in der Beratung von Ausländern tätig sind. 
 
Zu einer integrationspolitisch notwendigen Steuerung der Zuwanderung gehört auch, dass wir 
effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Scheinehen ergreifen. Wir haben das Thema schon bei 
der ersten Lesung des Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsrechts eingehend erörtert. Insofern 
sage ich es noch einmal: Gerade die Fraktion Die Linke erwähnt in ihrem Antrag die Zahl der 
festgestellten Scheinehen und verweist darauf, dass die Zahl heute – bei einer zweijährigen 
Mindestehebestandszeit – niedriger ist als im Jahre 2000, als wir noch eine vierjährige 
Mindestehebestandszeit hatten. Es ist doch wohl einsichtig, dass die Ausländerbehörden mehr 
Scheinehen nachweisen können, je länger Zeit sie haben, entsprechenden Verdachtsmomenten 
nachzugehen. Insoweit sind die Hinweise der Linken eher ein Plädoyer, zur alten Rechtslage 
zurückzukehren. 
 
Richtig wäre Ihre Argumentation dann, wenn uns aus den Visastellen unserer Auslandsvertretungen, 
in denen hochprofessionelle Mitarbeiter tätig sind, die sich seit Jahren mit dieser Problematik 
befassen, berichtet würde, dass es heute signifikant weniger Anzeichen für eine Scheinehe geben 
würde als im Jahre 2000. Das Gegenteil ist aber richtig. Mir haben erst im letzten Jahr 
Mitarbeiterinnen des Generalkonsulats in Istanbul gesagt, dass sie davon ausgehen, dass es sich bei 
rund 30 Prozent der Antragsteller um Fälle von Scheinehen handelt. In Ankara und Izmir dürften 
wegen der besonderen Gebiete, für die diese Visastellen zuständig sind, die Zahlen nicht geringer 
sein, nur um einmal das Land mit den meisten Fällen von Ehegattennachzug zu erwähnen. 
 
Aus den Visastellen ist gerade die Klage zu hören, dass die Ausländerbehörden in Deutschland 
wegen angeblichen Personalmangels nur sehr zögerlich bereit sind, parallele Anhörungen der 
Ehegatten vorzunehmen. Insofern bleibt nur die Möglichkeit, nach der Einreise des jeweiligen 
Ehegatten dem Scheineheverdacht nachzugehen. Dafür wollen wir eine längere Zeit einräumen. 
Außerdem können Sie nicht bestreiten, dass es natürlich die Fälle gibt, bei denen nach Deutschland 
gezogene Ehegatten unmittelbar nach dem Ablauf von zwei Jahren sich scheiden lassen und Partner 
heiraten, mit denen sie in ihrem Heimatland bereits in erster Ehe verheiratet waren. Natürlich erhoffen 
wir uns von der Verlängerung der Mindestehebestandszeit auch einen gewissen Abschreckungseffekt, 
damit es gar nicht erst zu einer Scheinehe kommt. 
 
Integrationspolitisch abwegig sind auch Ihre Anträge zum Thema Rückkehrrecht. Wir haben in dem 
Gesetzentwurf der Bundesregierung als Koalition dazu eine sehr sachgerechte Lösung angeboten. 
Wir lösen vor allem zwei große Probleme, die der tatsächlichen Inanspruchnahme des Rückkehrrechts 
bisher im Wege standen. Wir verlängern die Frist, innerhalb derer zurückgekehrt werden kann, von 
bisher sechs Monaten auf bis zu zehn Jahre, und wir verzichten auf den Nachweis der 
Unterhaltssicherung. Wie zum Beispiel der Anwaltsverein angesichts dieser weitreichenden Regelung 
davon sprechen kann, dass das alles ohne praktische Bedeutung bleibt, ist mir schleierhaft. Da soll 
starke Polemik die Schwäche der Argumentation überdecken.  
 
Tatsächlich geht es beim Rückkehrrecht doch darum, dass unser Rechtsstaat seiner sozialen 
Verantwortung einem ausländischen Mitbürger gegenüber gerecht wird, dessen ursprünglicher 
Aufenthalt zu einer gewissen Verwurzelung in unserem Land geführt hat, sodass es dem Ausländer 
nicht zumutbar ist, in dem ihm fremd gewordenen ursprünglichen Heimatland zu verbleiben. Insofern 
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muss es doch aber einen Unterschied machen, ob eine junge Frau in Deutschland aufgewachsen ist, 
hier zur Schule ging und eine Ausbildung gemacht hat und dann in den Ferien in der Türkei 
zwangsverheiratet wurde oder ob sie sich nur wenige Monate bei uns aufgehalten hat und dann in ihr 
Heimatland verschleppt wurde. Insofern ist es integrationspolitisch zwingend, dass man die Frage, wie 
lange und unter welchen Bedingungen ein Rückkehrrecht in Anspruch genommen werden kann, von 
dem Tatbestand abhängig macht, wie lange sich die betroffene Frau vorher in Deutschland 
aufgehalten hat und ob sie in unserem Land verwurzelt war oder nicht. 
 
Nach dem Antrag der Linken wäre es denkbar, dass eine Frau mit 18 in die Türkei verschleppt wurde 
und mit 65 ein Rückkehrrecht geltend macht. Das ist absurd, und deshalb ist Ihr Antrag absurd. Es 
liegt auf der Hand, dass damit dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet ist. Ich wiederhole es: Sie spielen 
damit Schleppern und Schleusern in die Hände. Ebenso absurd ist es, dass Sie auch geduldete 
Personen in den Schutzbereich des Rückkehrrechts einbeziehen wollen. Wer nie einen legalen 
Aufenthaltsstatus in Deutschland gehabt hat, kann nicht in unserem Land verwurzelt sein und kann 
deshalb nicht ein Rückkehrrecht beanspruchen. Mit diesem Vorschlag verwirken Sie den Anspruch, in 
der ausländerrechtlichen Debatte noch ernst genommen zu werden. 
 
Nur ein letztes Wort zur Frage des EUGH-Urteils, auf das Sie in Ihrem Antrag eingehen. Wenn 
überhaupt, kann dieses nur auf solche Ehegatten Anwendung finden, die zum Zeitpunkt der 
Aufhebung der Ehe erwerbstätig waren. Nur weil möglicherweise eine sehr kleine Gruppe in den 
Wirkungsbereich der längeren Mindestehebestandszeit nicht einbezogen werden kann, gibt es keinen 
Grund, von dieser richtigen Regelung Abstand zu nehmen. 
 
Rüdiger Veit (SPD):  
Vor gut einem Monat haben wir an dieser Stelle anlässlich des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen schon einmal über das Thema eines erweiterten 
Rückkehrrechtes für Opfer von Zwangsehen gesprochen. Positiv ist sowohl bei diesem Antrag als 
auch bei dem vorliegenden Antrag der Fraktion Die Linke auf jeden Fall das Grundanliegen, 
Menschen, die Opfer von Zwangsverheiratung geworden sind, die Möglichkeit zu geben, nach einer 
Befreiung aus dieser Zwangssituation wieder nach Deutschland zurückzukehren.  
 
Wir als SPD-Fraktion haben schon unter der Großen Koalition für ein erweitertes Rückkehrrecht 
gestritten, und schon damals wollte die Union einem solchen Recht, das allein die Opfer schützt und 
stärkt, nur unter der Bedingung zustimmen, dass wir im Gegenzug einer Anhebung der 
Mindestehebestandszeit von zwei auf vier Jahre zustimmen. Das wollten und konnten wir nicht und 
haben wir auch nicht getan. Heute sind sich im Grunde alle im Parlament vertretenen Parteien einig: 
Wir brauchen ein erweitertes Rückkehrrecht für die Opfer von Zwangsverheiratungen. Auch die Union 
hat erfreulicherweise eingesehen, dass sie nur so glaubwürdig erscheint in ihrer Kampfansage zur 
Bekämpfung von Zwangsehen.  
 
Leider hält sie bislang allerdings an ihrer schon vor Jahren praktizierten unsittlichen Verknüpfung der 
Einführung eines erweiterten Rückkehrrechts mit der Anhebung der Mindestehebestandszeit von 
bisher zwei auf zukünftig drei Jahre fest. In der Beschreibung der Probleme und des Ziels, dem mit 
der Anhebung der Mindestehebestandszeit begegnet werden soll, heißt es im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, dass durch die im Jahre 2000 erfolgte Verkürzung der Ehebestandszeit auf zwei 
Jahre der Anreiz für ausschließlich zum Zwecke der Erlangung eines Aufenthaltstitels beabsichtigte 
Eheschließungen erhöht worden sei. Einfach so. Ich kenne keine einzige Erhebung oder 
Untersuchung, die das belegen könnte. Die Union sagt, sie verfolge mit der Anhebung der 
Mindestehebestandszeit das Ziel, Scheinehen zu verhindern. Tatsächlich verdammt sie aber Frauen, 
die sich in einer schrecklichen Lage befinden und dies vielleicht nicht beweisen können, weil sie 
Beweise wie Fotos, Zeugen und Ähnliches nicht beibringen können, dazu, noch ein weiteres Jahr in 
dieser unerträglichen Situation zu verharren aus Angst, ansonsten auch noch durch den Verlust des 
Aufenthaltsrechts gestraft zu werden.  
 
Wie wir lehnt auch die Fraktion Die Linke in ihrem Antrag eine Anhebung der Mindestehebestandszeit 
ab. Das ist richtig! Ebenso wie wir in dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf für ein erweitertes 
Rückkehrrecht ist auch die Fraktion Die Linke der Meinung, dass ein solches Recht auch dann 
gewährleistet sein muss, wenn das Opfer seinen Lebensunterhalt in Deutschland nicht alleine sichern 
kann. Unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten darf die Befreiung aus einer Zwangsehe nicht an 
der Lebensunterhaltssicherungspflicht scheitern. 
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Sehr weitgehend ist allerdings der Vorschlag des vorliegenden Antrags, ein erweitertes Rückkehrrecht 
auch für Geduldete und Illegale zu fordern. Ich kann zwar das Anliegen, ins Ausland verschleppten 
Geduldeten die Rückkehr zu ermöglichen, gut nachvollziehen, halte es aber kaum für systematisch 
durchsetzbar. Eine Duldung beruht ja in den meisten Fällen darauf, dass die Einreise in das 
Herkunftsland nicht möglich ist. Nach dem Gesetzentwurf sollen Geduldete jedoch gerade vom 
Ausland her, in das ihre Ausreise eigentlich ja nicht möglich war/ist, einen Titel für die Wiedereinreise 
nach Deutschland erhalten. Und: Die Einführung eines Rückkehrrechts für Illegale würde einer 
Legalisierung gleichkommen. Auch das kann ich vom Ansinnen her verstehen, geht es doch vor allem 
um den Schutz der Opfer, halte es aber dennoch für zu weitgehend. Zusammenfassend möchte ich 
noch einmal betonen, wie gut es vor allem für die Betroffenen ist, dass es nun so aussieht, als würde 
es demnächst ein erweitertes Rückkehrrecht für Opfer von Zwangsehen geben. Sie gestatten mir, 
unseren eigenen Gesetzentwurf diesbezüglich allerdings am besten zu finden! 
 
Hartfrid Wolff (Rems-Murr) (FDP):  
Zu diesem Thema habe ich bereits im Januar ausgeführt, was ich, da sich die Sachlage und unsere 
Haltung zu ebendiesem Thema nicht geändert hat, gerne noch einmal bekräftige: Zwangsheirat ist 
kein Kavaliersdelikt. Oft hat sie schreckliche Folgen für die Betroffenen. Die Gleichberechtigung der 
Frau ist einer der wesentlichen Bestandteile unserer Rechts- und Werteordnung, deren Vermittlung 
auch eine der entscheidenden Integrationsaufgaben ist. Integration funktioniert nur bei Respekt vor 
dieser Werteordnung. In großfamiliären Strukturen mit altertümlichen Bräuchen bestehen zusätzliche 
Zwangslagen für junge Menschen. Falsche Traditionen oder intolerante kulturelle Konventionen 
verhindern eine unabhängige Lebensgestaltung – vielfach lebenslänglich. 
 
Zwangsheiraten sind dabei kein Einzelphänomen – auch nicht in Deutschland. Erfahrungen zum 
Beispiel aus Berlin, aber auch aus Flächenländern wie Baden-Württemberg zeigen, dass es leider viel 
zu viele junge Frauen gibt, die in einer Zwangsehe leben müssen. Der besondere psychische Druck, 
der auf Mädchen und jungen Frauen in der Zwickmühle zwischen familiärer Solidarität und eigener 
Selbstbestimmung lastet, ist hier sehr groß. Auch wenn die Zwangsheirat bereits jetzt im Rahmen der 
Nötigung strafbar ist, ist den betroffenen Familien meist nicht bewusst, daß die elterliche oder 
geschwisterliche Vorschrift des Ehepartners in der deutschen Rechtsordnung nicht toleriert wird. Den 
Eltern und Familienangehörigen muss ausdrücklich die kriminelle Dimension solchen Tuns klar sein. 
Die selbstbestimmte Lebensgestaltung, die Freiheit, einen Ehepartner selbst aussuchen zu können, 
braucht den besonderen Schutz eines eigenen Straftatbestandes.  
 
Aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion ist allerdings auch die Verbesserung des Opferschutzes 
besonders wichtig. Wir werden eben nicht nur die Täter bestrafen, sondern auch den Opfern wieder 
eine Perspektivchance geben. Es muss ein eigenständiges Wiederkehr- bzw. Rückkehrrecht für 
ausländische Opfer von Zwangsverheiratungen geben. Gerade die Verschleppung in ein fremdes 
Land verschärft diese Zwangslage noch. Die bisherige Regelung, wonach der Aufenthaltstitel auch für 
verschleppte junge Frauen nach sechs Monaten automatisch erlischt, ermöglichte es, diese 
Zwangslage noch stärker auszunutzen und Frauen jede Fluchtperspektive zu nehmen. Nachdem das 
Rückkehrrecht nun schon sehr lange diskutiert wird und es weder Rot-Grün noch Rot-Schwarz 
gelungen ist, dieses Problem anzupacken, ist es der christlich-liberalen Koalition nun zu verdanken, 
dieses wichtige Opferschutzrecht für die Betroffenen geschaffen zu haben. Jetzt erhalten Opfer von 
Zwangsheirat und Verschleppung wieder eine Chance, sich zu befreien. Dem dient auch die 
Verlängerung der Antragsfrist für die Aufhebung der Ehe. Der Gesetzentwurf ist ein Signal für eine 
Abkehr von ideologischer Zuwanderungs- und Integrationspolitik. Die Koalition aus FDP und 
CDU/CSU geht ohne Scheuklappen die bestehenden Defizite der Integrationspolitik an, um die 
Chancen der Zuwanderung für unser Land besser zu nutzen. Dazu gehört auch, die Grundwerte 
unserer Rechtsordnung gegenüber Praktiken aus Herkunftsländern durchzusetzen, die mit deutschem 
Recht nicht vereinbar sind.  
 
Im Zuge dieser Verbesserungen haben wir der Verlängerung der Mindestehebestandszeit auf drei 
Jahre zur Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltstitels zugestimmt. Das ist auf Kritik bei 
Opferverbänden, Kirchen und Nichtregierungsorganisationen gestoßen. Wir nehmen diese Besorgnis 
sehr ernst und werden auch in Zukunft auf die Wirkung dieser Regelung genau achten. Leider hat die 
im Jahre 2000 von Rot-Grün durchgesetzte Absenkung der Ehemindestbestandszeit von vier auf zwei 
Jahre die Möglichkeit für Scheinehen erweitert. Dem will die Koalition entgegensteuern. Opfern von 
Gewalt, insbesondere auch häuslicher Gewalt, die es leider in viel zu großer Anzahl gibt und die als 
Argument gegen die Anhebung der Ehemindestbestandszeit angeführt werden, kann durch die  
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Härtefallregelung geholfen werden. Dies wird auch nochmals klargestellt. Wir mahnen die 
Ausländerbehörden zu einer großzügigen Handhabung im Sinne der Opfer.  
 
Wir lockern die Residenzpflicht für Geduldete und Asylbewerber, um ihnen die Aufnahme einer 
Beschäftigung, Ausbildung oder eines Studiums bzw. den Schulbesuch zu erleichtern. Damit steigern 
wir die Chancen von jungen Migranten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Die Koalition wird durch Fördern und Fordern die Chancen der 
Zuwanderung für unser Land besser erschließen. Ziel bleibt, den Zusammenhalt unserer durch 
Zuwanderer bereicherten Gesellschaft zu stärken. Dieses Ziel verliert der Linken-Antrag völlig aus den 
Augen. Wir lehnen ihn daher ab.  
 
Sevim Dağdelen (DIE LINKE): 
In der ersten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur 
Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften gerierte sich die Regierungskoalition 
als Vertreter der Frauenrechte. So würden sie Zwangsverheiratungen, Scheinehen und generell 
Gewalt gegen Frauen – seien sie nun physischer oder psychischer Natur – energisch bekämpfen. 
Doch wie Frauen aus leidvoller Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten wissen, stehen CDU/CSU und 
FDP nicht als frauenpolitische Avantgarde für die Rechte der Frauen ein, schon gar nicht, wenn es um 
Migrantinnen geht. Deshalb überrascht es auch nicht, dass gerade Frauenorganisationen und 
Beratungsstellen kein gutes Haar am Gesetzentwurf der Bundesregierung hinsichtlich der 
Bekämpfung von Zwangsverheiratungen lassen.  
 
Denn es ist unglaubwürdig, wenn die Bundesregierung vorgibt, vor allem im Interesse der Opfer von 
Zwangsverheiratungen zu handeln. Ginge es der Bundesregierung tatsächlich um die Opfer von 
Zwangsverheiratungen, hätte sie bereits vor Jahren Verbesserungen für die betroffenen Frauen und 
im geringeren Umfang auch für betroffene Männer geschaffen. Zur Stärkung der Opfer von 
Zwangsheiraten hätte man in Bezug auf flächendeckende, niedrigschwellige Beratungsangebote und 
Notfallunterbringungen oder in Bezug auf verfahrensrechtliche Änderungen zur Gewährleistung der 
Sicherheit und Anonymität der Opfer im Gerichtsverfahren aktiv werden können und müssen. Die 
umfassenden Forderungen der Fraktion Die Linke lassen sich in unserem damaligen Antrag mit der 
Bundestagsdrucksachennummer 16/1564 nachlesen. Entsprechende Vorschläge der Fraktion Die 
Linke aus dem Jahr 2006 wurden in der 16. Wahlperiode des Bundestages jedoch von der Großen 
Koalition abgelehnt. Genauso wurde die Forderung, ein effektives Rückkehrrecht im Aufenthaltsgesetz 
zu schaffen, abgelehnt; abgelehnt, obwohl sich im Rahmen einer Anhörung des Ausschusses für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend alle Sachverständigen mit einer Ausnahme hierfür 
ausgesprochen hatten. Auch dies lässt sich nachlesen. Und zwar im Ausschussprotokoll 16/13 und in 
der Ausschussdrucksache 16(13)91g. Die Linke stand damals an der Seite der 
Frauenrechtsorganisationen und tut dies auch heute. 
 
Im aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung will sie nun die Mindestehebestandszeit von zwei 
auf drei Jahre unter dem Vorwand verlängern, Scheinehen zu bekämpfen. Diese Behauptung ist 
abwegig, und dieser Behauptung widersprechen eklatant die vorliegenden Daten zur Zahl polizeilich 
erfasster Scheinehe-Verdachtsfälle, die im Jahr 2009 mit 1 698 nicht einmal ein Drittel des Werts aus 
dem Jahr 2000 erreichte, und 2000 gab es noch eine Mindestehebestandszeit von vier Jahren. Die 
Erhöhung der Ehebestandszeit ist ein Skandal, und das weiß auch die Bundesregierung. Sie ist nicht 
zuletzt deshalb ein Skandal, weil sie auch gegen Europarecht verstößt.  
 
Wie die Bundesregierung einräumen musste, ist die geplante Verlängerung der Mindestbestandszeit 
einer Ehe für die Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltsrechts von nachgezogenen Ehegatten 
bei türkischen Staatsangehörigen aus europarechtlichen Gründen nur bedingt anwendbar. So hat der 
Europäische Gerichtshof mit dem „Toprak“-Urteil vom 9. Dezember 2010 entschieden, dass die 
geplante Verlängerung der Mindestehebestandszeit von zwei auf drei Jahre auf die größte Gruppe der 
Migrantinnen und Migranten aus europarechtlichen Gründen nur sehr bedingt anwendbar ist. Denn 
das Assoziationsrecht sieht ein Verschlechterungsverbot für türkische Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen vor: Einmal gewährte Erleichterungen im Aufenthalts- 
und Arbeitsrecht dürfen nicht wieder zurückgenommen werden.  
 
Wider besseres Wissen versucht die Bundesregierung die Verschlechterungen beim Schutz der Opfer 
von Zwangsverheiratungen dadurch zu verschleiern, dass ein eigenständiger Straftatbestand  
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Sevim Dağdelen (DIE LINKE) 
 
geschaffen und das Rückkehrrecht erweitert wird. Ersteres ist lediglich Symbolpolitik und hat mit einer 
realen Verbesserung nichts zu tun. Diejenigen, die sich bisher nicht mit dem Strafgesetzbuch 
beschäftigt bzw. es ignoriert haben, werden es auch weiterhin tun. Da spielt es keine Rolle, ob 
Zwangsverheiratung nun in § 240 des Strafgesetzbuches als besonders schwerer Fall der Nötigung 
oder in einem eigenen § 237 Abs. 4 des Strafgesetzbuches geregelt wird. 
 
Und die einzige wirkliche Verbesserung – nämlich die Einführung eines Rückkehrrechts – ist 
entsprechend nur halbherzig angegangen worden. Das vorgeschlagene Wiederkehrrecht für Opfer 
von Zwangsverheiratungen, die von einer Rückkehr nach Deutschland abgehalten werden, ist 
unzureichend. § 37 Abs. 2 a des Aufenthaltsgesetzes ist im Entwurf zunächst nur als eine bloße 
Ermessensregelung ausgestaltet. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Ermessen eine mit dem 
Gedanken eines effektiven Opferschutzes unvereinbare Nützlichkeitsprüfung enthält. So ist 
Bedingung für eine Rückkehr, dass sich die Betroffenen aufgrund „der bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen“ können. Ein 
Regelanspruch auf Rückkehr ohne eine solche Prüfung der „Integrationsfähigkeit“ ist nur nach 
achtjährigem rechtmäßigem Aufenthalt und sechsjährigem Schulbesuch in Deutschland vorgesehen. 
 
Die geplante Regelung wird wegen dieser Restriktionen nach Einschätzung des Deutschen 
Anwaltvereins nur „ein plakatives Signal gegen Zwangsehe“ setzen und wegen seiner unzureichenden 
Ausgestaltung „wenig Praxisrelevanz haben“, wie ihrer Stellungnahme zu entnehmen ist. Auch die nur 
dreimonatige Bedenkzeit „nach Wegfall der Zwangslage“ zur Stellung eines Rückkehrantrags wird sich 
sicher angesichts der besonderen Ausnahmesituation und Belastungen der Betroffenen als viel zu 
kurz erweisen. Regelungen für verschleppte Personen ohne gefestigten Aufenthaltsstatus in 
Deutschland wie zum Beispiel Geduldete fehlen in dem Gesetzentwurf völlig. 
 
Die Linke fordert deshalb ein wirksames Rückkehrrecht für zwangsverheiratete und verschleppte 
Personen. Zwangsverheirateten oder von Zwangsverheiratungen bedrohten oder gegen ihren Willen 
ins Ausland verschleppte Personen, die rechtmäßig ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 
hatten und an einer Rückkehr nach Deutschland gehindert werden, muss ein unbeschränktes Recht 
auf Wiederkehr eingeräumt werden. Grundsätzlich darf der Aufenthaltstitel nicht durch einen längeren 
Auslandsaufenthalt erlöschen. Die Frist des Erlöschens muss vorsorglich auf drei Jahre verlängert 
werden. Und Die Linke fordert auch, dass für zwangsverheiratete und ins Ausland verschleppte 
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt, aber ohne rechtmäßigen Aufenthaltstitel in Deutschland ein 
Rückkehrrecht und Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen 
geschaffen wird. 
 
Eine weitere zentrale Forderung der Linken bleibt, dass auf die geplante Verlängerung der 
Mindestehebestandszeit verzichtet wird. Wir brauchen vielmehr eine Härtefallregelung für ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht von Ehegatten. Das muss durch entsprechende Klarstellungen so 
ausgestaltet werden, dass sie insbesondere von Opfern von Gewalt und Zwangsheirat ohne Angst vor 
einer Abschiebung jederzeit effektiv in Anspruch genommen werden kann. Das wäre dann auch 
frauenfreundlich. 
 
Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):  
Bündnis 90/Die Grünen haben mit ihrer Anhörung „Zwangsverheiratung ist keine Ehrensache“ im Juli 
2003 als erste Fraktion im Deutschen Bundestag auf diese Menschenrechtsverletzung hingewiesen. 
Im Jahr 2005 hat die rot-grüne Koalition Zwangsverheiratungen als einen Fall „besonders schwerer 
Nötigung“ im Strafgesetzbuch ausdrücklich verankert. Seit dem Ende der rot-grünen Koalition hat die 
Bundesregierung keine adäquaten Versuche unternommen, um Migrantinnen, die von 
Zwangsverheiratungen bedroht oder betroffen sind, zu helfen.  
 
Was die Bundesregierung nun in ihrem Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Zwangsheirat und zum 
besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat vorlegt, ist schäbig. Sie ist offenbar nicht gewillt, für 
adäquaten Schutz der Betroffenen zu sorgen. Wir haben daher als Alternative einen eigenen Antrag 
„Opfer von Zwangsverheiratungen wirksam schützen durch bundesgesetzliche Reformen und eine 
Bund-Länder-Initiative“ in den Bundestag eingebracht. Unser Antrag sieht einen umfassenden 
Aktionsplan vor, der von den Betroffenenverbänden ausdrücklich unterstützt wird.  
 
Kernforderungen unseres Antrags sind die Gewährung eigenständiger Aufenthaltsrechte und 
wirksamer Rückkehrrechte für Migrantinnen und Migranten, die von Zwangsverheiratungen betroffen  
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Memet Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
sind. So soll jungen Ausländerinnen und Ausländern, die seit fünf Jahren im Besitz einer 
Aufenthaltserlaubnis sind, von Amts wegen und unabhängig von der Sicherung des Lebensunterhalts 
eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden.  
 
Die Niederlassungserlaubnis erlischt auch dann nicht, wenn sich die betreffende Person – zum 
Beispiel aufgrund einer Zwangsverheiratung – länger als sechs Monate im Ausland aufhält. Des 
Weiteren wollen wir ins Ausland verschleppten Opfern von Zwangsverheiratungen ein umfassendes 
Rückkehrrecht gewähren, und zwar unabhängig von einer bestimmten Voraufenthaltsdauer oder der 
Sicherung des Lebensunterhalts.  
 
Daneben schlagen wir die Gründung einer dauerhaften Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
„Zwangsverheiratungen“ vor, um mit den Ländern verbindliche Regelungen für das regelmäßig 
notwendige länderübergreifende Handeln zu vereinbaren, damit den Opfern von 
Zwangsverheiratungen schnell, unbürokratisch und langfristig geholfen werden kann. Frauen, die vor 
einer Zwangsverheiratung flüchten, befinden sich in einer physischen und psychischen Extremlage. 
Für langwierige, bürokratische Zuständigkeitsstreitigkeiten, insbesondere bei jungen Volljährigen, 
haben sie keine Zeit. 
 
Die Bund-Länder-AG soll im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung für einen flächendeckenden 
Ausbau von niedrigschwelligen Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen sorgen. Daneben soll sie 
Aufklärungskampagnen entwickeln und finanzieren und hierbei insbesondere darauf hinwirken, dass 
an Schulen die Themen Zwangsverheiratung und häusliche Gewalt in die Lehrpläne aufgenommen 
werden, dass Lehrerinnen und Lehrer entsprechend fortgebildet und sensibilisiert werden und dass 
Anlaufstellen geschaffen werden, an die sich Schülerinnen und Schüler wenden können, wenn sie 
direkt oder indirekt von Zwangsverheiratungen betroffen sind. Schließlich fordern wir Änderungen im 
Ehe-, Unterhalts- und Erbrecht, um die Aufhebung der Ehe zu erleichtern und die betroffenen Frauen 
finanziell abzusichern.  
 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist skandalös und ein falsches Signal. Hier möchte ich nur 
zwei Regelungen hervorheben, die dringend einer Änderung bedürfen, um die Situation der Opfer von 
Zwangsehen zu verbessern. Es ist zwar positiv, dass die Bundesregierung endlich erkannt hat, dass 
den betroffenen Frauen ein Rückkehrrecht gewährt werden muss. Diese Rückkehrmöglichkeit macht 
die Bundesregierung allerdings von einer positiven Integrationsprognose abhängig. Sie lässt also 
Frauen mit einem niedrigen Bildungsgrad oder solche ohne finanzielle Absicherung in ihrer prekären 
Lage im Stich. Ein unterschiedliches Schutzniveau lässt sich nicht begründen, insbesondere wenn 
man immer wieder, wie die Bundesregierung, zu Recht betont, welch schwerwiegende Straftat die 
Zwangsheirat ist. Wir sind dafür, allen Opfern von Zwangsheirat ein umfassendes Rückkehrrecht 
einzuräumen ohne Prüfung der Voraufenthaltsdauer, der Sicherung des Lebensunterhalts oder 
anderweitiger Integrationsprognosen.  
 
Die zweite Regelung, von der die Bundesregierung Abstand nehmen sollte, ist die Verlängerung der 
Mindestehebestandszeit von zwei auf drei Jahre für ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Anstatt wie 
vom Gesetzentwurf angeblich vorgesehen, die Opfer von Zwangsehen besser zu schützen, führt die 
Verlängerung der Mindestehebestandszeit zu einer gravierenden Verschlechterung der Situation der 
Opfer. Schon heute bleiben viele misshandelte Migrantinnen aus Angst vor einer Abschiebung in einer 
ungewollten und gewalttätigen Ehe. In Zukunft sollen sie noch ein Jahr länger in dieser 
Lebenssituation ausharren. Auch die Härtefallregelung kann hier nicht ausreichend weiterhelfen, sie 
entfaltet aus verschiedenen Gründen in der Praxis leider nicht die erhoffte Wirkung. Um Mädchen und 
junge Frauen stark genug zu machen, um sich aus ihrer Zwangslage 
befreien zu können und ihnen die notwendige Unterstützung und den notwendigen Schutz zu bieten, 
bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag.  
 
Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms: 
Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 17/4681 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie einverstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen. 


